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Oelser K
Das Kreisblatt erscheint Freitags; es kostet XII-»
für das Vierteljahr bei der Post 45 Mark.

Postfcheckkonten

Kreislommunal--Kasse Breslau Nr. 3130,
Kreis-Sparkasse Breslau Nr.3131.
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reis latt
Jnserate werden bis Donnerstag mittag in
der Geschäftsstelle angenommen. — Preis für
die fünfgespaltene Petitzeile 5,00 M., für
außerhalb des Kreises Oels Wohnende 7,00 M.

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt 8L Co.

in -.L)els
 

Dir.“ 42. Orts. den 1:)'. Oktober 1922. III}. Jahrgang
 

Amtlieher Seil.

A. Bekanntmachnngen des Landrates.

»M} ’LneiI es sich aber um- Schlachtvieh aus dem Ulemeliland o·-rde

Am.»11. d. Mts. verstarb

der Kreisbaumeister i. R.

im Alter von 63 Jahren.

Von April 1884 bis Januar i922 ist er
im Kreise tätig gewesen und hat in treuester
Pflichterfüllung und mit unermüdlichem
Fleiß seinen verantwortungsvollen Posten
zum Wohle des Kreises ausgefüllt. Wir
werden sein Andenken in Ehren halten.

Oels, den 12. Oktober 1922.

  

Im Namen des Kreisausschusses:

Der Landrat

Dr. Unckeil.

 

Berlin, den 1. S

Bestimmungen
sitt die Ein- und Durchsuhr von ausländischethchlaehtvieh

(Rinder, Schafe, Schweine) aus Oesterreieh, Ungarn,
der Tseheeho-Slowakei, Jugoslavien, Rumänien, dem

Memelgebiet, Lttauen und Holland.

A.

Einfuhr von Schlachtvieh nach Preußen.
1) »Die Einfuhr von Schlachtvieh ist »nur mit besonderen

Einfuhrhewilligunigxen gestattet.
Die Eisnfirhrhewilliguinsg wird naeh Maßzsgabe der nach-sol-

.nIDen Besstim«mu«ngen, jeweils für eine bestimmte Zahl von
ieren nn‘D nur unter der Voraussetzung erteilt, daß sich die

einführen-de Firma sowohl für sichs wie für diejenige Firma»
an Die sie im Inland etwa das Vieh weiterverkauft, zur Ein-
halturng der Einfushwsrsbedingiuingen verpflichtet und hereist erklärt,
bei Zuwiderhandlungen gegen diese eine Vertragsstrafe zu he-
zahlen ,die für jedes Rind 2000 Jl, für jedes Schwein 500 »t-
und für jedes Schaf 100 c//ć Ibseträgt und nach der Größe der
Sendung berechnet wird.

Die (Dinin'LLDrDeiniIIiginng erlischt nach Ablauf von 3 Mo-
naten vom Ausstellungstag ab gerechnet oder wenn die Ein-
fuhr ans seuchenpolizeilichen Gründen Untersasgt win und kann
jederzeit entschadigamgslos widerrusen wewrden

Gesuehe um Genehmigung der Einfuhr nach Preußensind
an das Preußische Ministerium für Lands-wirtschaft, Donikänen
und Forsten, Berlin W9Leipziger Platz 10, zu richten. So-

eptemsber l.922.

bezeichnen.
J Greuzeintirittsstellen die Einfuhr D'LeiIL'iIigen), so hat er so viele

Einfnhthewilligungen zu beantragen,
«-»J««» in Frage Inumnien.

 

‘Ißitunen I)anLL.DeItL, sind die Antrage bei dein Senchenskommissar
sfür die Bekämpfung der Riniderpest in Ostpreußem zurzeit Re-

lgierungs und Vseterinarrat Lorenz in Marienwerder, Re-
.gi-e-rung, zu stellen.

sk-T—·"««13.;I,k Stück-Fahl der einzuführenden Tiere, Der Zeitpunkt, an dem Die
Hierbei sind Hierkunstsland, Gattung und

Einfuhr beginnen soll, sowie die Grenzemtuttssstelle genau zu
Will der Einfüthrende gleichzeitig über mehrere

als Grenzeintrittsstellen

Für die Erteilung der Einfuhrhewilligung werden als Er-
satz für Die entstehen-den IILLDniIeLL die auf Seite 508 des Ministe-«
rialblattes der landwirtschaftlichen Verwaltung für 19292 abge-
druckten Gebühren erhoben.

2) Als Grensznberaangsstellen kommen in Betracht:
I. Für Schlachtvieh aus Oesterrei«ch, Ungarn der T.sehe-cho-

pfiff": Slvwakei, Jugoslavien und Rumanieus:
a) lang-s der·preußischen Grenze Oderherg (Reg-Bez-. Oppeln),

Mittelwalde (Reg.-Bez. Br·eslau) und Lichau (Reg.-Be«z.
Liegnitz);

b) längs Der hayserischen Grenze Eger,Passau, Salzhurg und
Kufstein für Herkiinfte aus all-enStaaten, aus den-en die
Einfuhr zugelassen ist-; Eisenstein, Simbaeh und Lindau für
Transporte aus der chhecho--Slowakei· und aus Oesterreieh
Für Die Herkiiiiftie aus den anDLeren zugelassen-en SLinien
sind diese Drei Eingangssstellen nur dann zugelassen-, wenn
mit den Gesuchen um die Einfithrsgenehmiisgung auch eine
Erklärung der tschecho-slotvakischen· hzIn. österreichischen Re-
gierung vs·o·rgelegt wird, daß aueh heanstandete Transit-
transporte bedingungslos zurückgenommen werden-:

e) längs Der sächsischen Grenze Zittau, BodenbathTetschem
Weipert und Voitersreuth,

d) längs Der württse«m«her«gis«chen Grenze Friedrichshasenz
e) längs der sbadisehen Grenze Konstanz.

II. Für Schlachtvieh aus dem Memellsande Tilfit,
III. Für Schlachtvieh aus Litanen: Ehdtkuhnen,
IV Für Schlachtvieh aus Holland: Bentheim, Weener,

Boeholt, Borhen in Westf, (Sirenen in Westf., Kaldenkirchen,
Sstraelen, Cranenhurg, Hassum, Elten und Erim-nich

3) Als Schlachthöfe, in welche Die Einfuhr von Schlacht-·
tiseren zugelassen ist, kommen für die Einfuhr aus Oesterreich,
Ungarn, der chhecho--Slvwakei, E‘gniqiniInniem Rumiinien und
Holland die auf Seite 402 dies Ministeriaslhslatstes der landwln·t-
schriftlichen Verwaltung für 1922 ausgeführten preußischen
Schlachthöfe in Betracht. enzwischien sind auch Die städtischen
Schlaschthöfe in Easfelh G«ladb·eck, Halb-ersinnt L«i«e-g.z«nitz». Lebe,
Rhehdtz DuisOburg und Duts«bura»Me1derich zugelassen worden«

Für die Ein-fuhr von Schlachtrindern und Schlachtfehweinen
ans dem Memeslliand sind nur die Schslaschstlhöfe in Tilfit. Königs-
bergdi Pr» Elbing nndDer. Zentralvisehhsof"in Berlin zugelassen
wor« en.

Aus Litauen ist nur Die Ein-fuhr von Schlachtfehweinen in
Die Schlachthöfe Königsshserg i. Pr nnd Berlin, Zentrsalschlacht-
hof, zulässig

Die einführen-de Handelsfirma kann an Der Grenieinstritts-
stelle darüber bestimmen nach welehem oder nach welchen der
zugelassenen Schlaschthhse die Tiere weiterbeföndert werdens feilen. 
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Die s213e'iterbeförDeru11g dan aber nur in ganzen fWagiensladnn-gens,

wie sie an der Grenze angekosnnuen sind,· ersolgen »Gut Um-

laden oder Vermisichens des Inhalts verfehle-den« Eisenbahn-

wasgen an den Grenze-intrittslstellen ist« nicht gestattet Soweit

ein-e Ans- otder Umiliaduug aus bahusesitisgen Grund-en (nennen:

Diger WagenwechiseO oder ans sonstiger dringender Ursache uotk

wendig wird, darf sie nur mit Zustimmung des Grenztierauztses

erfolgen.

4) An Der Grenze sinsd die Tiere Durch einen beamteten

Tierarzt (Grenztierarzt) zu unitsersueljsen.» Dieser hat dabei zu

prüfen, ob {Die Eiufuhsrsbewilligsung sowie die sbei;z««u:b·erngendeu Ur-

sprung-s- und Gesuudlhiertsszeugnisje vorschriftsinaßig ausgesertigt

1111D noch gültig und die allenfalls weite-r berge]chriebenen Aus-

weise erbracht sind. « s » «

5) n) Die Ursprungsszeusguisse müssen »von der Ortspolizeibe-

hörde für jede-s Tier einzeln ans-gestellt s-e1u—«un-d die Her--

knnst der Tiere sowie den vom Abgang-Fort bis zur Grenz-

eiutrittsistelle zurückgele ten Weg mit Sicherheit erkennen

lassen-. . .. .
Für Schafe oder Schweine, Die aus ein-er Gemeinde

statnsmeus tiisnuens Saturn-elibseischeiusigungen ausgestellt

werden. · . .. _ «
h) Die auf das Urspruugsszeugsnts zu setzensde tierarztliche Be-

scheinigung (Gefundheitszzeugnsiss) muß sich«bei Riudern und

Schafen Darauf erstrecken-, daß im Qerkunftssorz nnd m den

Nachbargemeindeu innerhalb der letzten ftsli Lage vor der

Atbsensdung die Rinderpest, .L·ttttgeiissenci)-C, Maul- und

Klasnienseuche oder «s?iockeuseu.chse nicht geherrscht „haben, be1

Sich-weinen, daß in den Urssprungssgemeinden wahren-d der

letzten 30 Tage die Riudservesn Man-l- nnd Klau-enseucl;e,
sowie Sichwseineseuschc oder Schweinepest nicht geherrscht
haben. ‘
In jedem Falle hat IFdass tieriirztliche Zeugnis su· bestä-

tigen, daß der Urssprungkssbestaud zur Zeit der Ansstelluug

des Zseugnisses frei von einer an.3-eiigepfl1-cl)tigen Seuche war.

Die Giltigskeitssdauser der Ze«usansisse, Denen), wenn sie nicht

in deutscher Sprache ausgefertigt sind, eine amtlich liegt-gu-

bigte deutssclte U·e"-«b-ersetzmig bei-gegeben wer-den muß, betragt
8 Tage. Jst diese Frist während Ides Transportes abge-
laufen, so müssen» damit die Zeugnisse weitere 8 Tage
gelten, die Tiere von einem beamteten oder seinem von der
Staatsbehörde hierzu besonders ermsä-chtigten Tierarzt noch-
mals untersucht und von diesem der Befund in deutsch-er
Sprach-e oder amtlich beigelaubsigter deutsch-er Uebersetzung
auf dem Zeugnis vermerkt sein-.

6) Trsanssportse, welche Durach Begleitpapiere nicht entsprechend
gedeckt sind oder als ssesuchsenfrank oder seucheusverdsaichtisgi befunden
wer-dem sind von der Eiufnhr zuriictkzuweisen » «

Jst die-s nach Lage des Falles mi-t.u.nli·chi, so» darf Der Trans-
port nur im Schilachthsauss der Grenzeintrittssisteslle· geschlachtet
werden. Die Sichilsachitung hat unverzüglich zu geschehen Fur
Transspsorte, die über Oderbserg eingeführt werden, kann aus«-
nahmswseise bis auf weiteres die Erlaubnis erteilt werden-, »das;
sdces anstsecksungjsversdächtige Vieh in Dein Schlsachsthof zu Rattbor
abgeschlachtet wird. . «

7) Gibt die Untersuchung Der Tiere sowie die Prüfung der
Bsaglseitpapiere nach- Zisfer 4 keinen Anlaß zu Beanstaudun-geu«,
so hat der Grenztierarzt die Tiere einzulassen und auf dem
Eiufuhsrbewillitgkungisschreiben die Stückzahl der eingelassen-en
Tiere zsu vermierken _

Außer-dem hat der Grenztierarzt der Polizeibehörde des
Bestimmusngsortes oder der von dieser ihm von Fall zu Fall
oder ein für allemal zu bezeichnen-den« Stelle Neteriniirbürch
von dem Angange der Sendung unter Angabe der Mag-entnim-

O)

m-er,, Der. Herknnsfh Gattung, Stückzaihsl 1111D des Entsp«f·iinsgsers der
Tiere dsrahtlich Mitteilung zu machen.

Die Polizeibehörde oder die von dieser dem Grenztierarzt
bezeichnete Stelle hat dem Gr:.euczti-era«rzt das Eintreffen der an-
gekünsdigtten Tiere zu bestätigen oder ihm deren Ausbleiben
binnen angemessener Frist asuzuzeilgen Im letzteren Falle bat
der Grenztierarzt dem Bahnhofsvorstansde An.-3-e«ige mit dem Er-
suchen um Naschforschiungen ach Dem Verbleib der Sendung zu
erstatten und- auch feil-bist Er Jesbungen hierüber anzustellen

8) Die Weiterbesörderung der Tiere in die Schlachtbäusser
hat von der Grsenzeintrittsistation aus in amtlich verschlossenen
durch entsprechende Beziettseslung als mit Auslandssviseh beladen
gekennzeichneten Eisenbahn-wagen unt-er Ausschluß ieder Ent-,
Um- oder Zuladung von anderem Vieh und unter Vermeidung
jeder Trausportverziigerung zsu erfolgen

- · Für die Desinsekstion der Wagen nach der Entladmng gelten
Die hierfür erlassenen Vorschriften ‘ « ·

« 9) Vor Oder Eutladung am Bestimmung-seyen halben sich die  

Ortspolizeibehörde oder die von dieser damit beauftragten Or-
gan-e von der orsdnungssniäßisgen Beschaffenheit der bahnamtk
lichen Verschliüsse an den Wagen zu überzeugen Diese Ver-
schslüsse dürfen nur im Bseisein der Psoilizeiortganre entfernt ster-
Den. Etwasisgie Mängel der VerschlÜsse sind dem warnte-ten Tier-
arzte anszuzeigen und von diesem dem Psrse.u·.ßisschen Ministerimn
für Landwirtschaft, Dosmiänen und For-seen unt-er Bezeichnung
Der Wagenuusmmer, der Abgangsstatiou sowie der sonst wich-
tigen Umstände zu berichten. f

Die Sichlachtviehsendnngen dürfen nur an einer für anderes
Vieh nicht zu ««ben-u«tzsentden Stelle ausgesladen werden und sjuid
dabei einer Untersuchung durch den zuständigen Schlachthostiser-
arzt zu unterwerfen.

Bis zur Schlachtung müssen die Tiere von anderem Vieh
getrennt gehalten werd-sen und dürfen das Sehlachthaus lebend
nicht verlassen-. Jede umnittelsbare Berührung mit Julaudsvieh
ist zu verhindern, auch ist dafür Sorge zu- tragen-, daß eine
mittelbare. Berührung möglichst nicht «stattfsiu-de-t-. du diesem
Zwecke« hat die-. Fütterung und Wartnug Der Tier-e durch beson-
deres Personal zu erfolgen Der Dünger ist getrennt zu lagern
und darf erst nach einer den Vorschriften des § 14 der Anwei-
sun gsür das Diedsinfektionssiversakhren bei Viehseuchsen (Anlage A
zur vieshseuschenpolizeilich-en Anordnung vom 1. Mai 1912X ent-
sprechenden, mindestens sich auf 3 Wochen- erstreckeuden Packung
abgefahren werden-. .

Die Sehtachtung der Tiere nmß spätestens innerhalb vier
Tagen nach Einlieferung in die Ssehslaclztljisäiusser erfolgen

B. '

Durchsuhr von eingeführtem Schlachtvieh durch Preußen

itsandere deutsche Staaten «
Die Durchfnhr von Schiachttieren in zugelassene Schlacht--

höfe ander-er deutscher Staaten ist, soweit »die Einfuhr nicht ans
sen-chen-polizeilithen- Gründen untersagt ist, vom Greinztierarzt zsu
gestatten, wenn ihm die preußischerseits erteilte Einführbewil-
lsigung 1111D, soweit erforderlich, auch der Eiusuhrerlaufbuisschein
der Regierung des Zielstiaatses vorgelegt wird-.

Im übrigen- gelten die Bestimmung-sen unter A Ziffer 2, 3
Abs. 4, Ziffer 4, 5., (3, 7, 8

C.

Durchfuhr von Schlachttieren durch Preußen in das

- Ausland.
’ 1) Die Durchfulhr von Sichlachsttieren in das Ausland unter-

liegt den Biesstimnnmgen unter A Ziffer 2, 3 Abs. 4, Ziffer 4,
5, 6, 7, Abs. 1 uns-d bedarf der Genehmigung des Prseuszsischen
tiJiinisterimns für Landwirtschan Domiinen und Forsten Die
Genehmigng erfolgt nur von Fall zu Fall und auf besonderen
Antrag. «

2) Die Durchfuhr ist von dem Grenkztierarzt zu gestatten,
wenn ihm vorgelegt werden:
a) 1die Einfnhrerlaubnis des AusslaIrdis«z«i·el,stia-ate.ss; ' _
b) Die Erklärung der Regierimg des als Durchfuhrstaat (z. B.

Oesterreichks bei Tieren ans Ungarn, Der Tschse«chio-Sleowakei
bei Tieren ans Rsuanäuien usw.) in Betracht kommenden
Auslandsgrentzstaaxtes daß die Transporte bei Beanstan-
dringen an der preußischen Grenzübsergansg.stst«elle—, wenn
nicht seitens des Ministeriums für Landwirtschaft, Doimsänen
und Forsten eine vom Einführer rechtzeitig einzuholen-de
Ausnahme im Sinne des unter A Ziff-er- 6 Abs. 2 Gesagten
zugelassen worden ist, ohne weiteres zurückgenommen
werden ; «
ausgenomuten Durchfnhsrtsendu nigien aus-s Holland und Dane-
mark, Die Erklärung der Rsegsiersungens der für Die Durch-
fuhr weiter ins Betracht kommend-en deutschen Staaten» daß
die Durch-fuhr zugelassen word-en- ist;

d) Die Erklärung der Regierung Ade-s Anslandsszieslstaiates oder,
soweit noch ein anderer Ausslandststaat als Durschifuhristaat
in Frage kommt, die Erklärung auch dieses-, daß die Tiere
Ebeim Aus-tritt ans Deutschland auch im verseuchten Zustand
übernommen »wer-den« ‑

3) Für die Durch-subserilligung werden« asls Ersatz für die
entstehen-den Unkosten Gebühren wie für die Einfnhr erhoben
(vergl. Abschnitt A 1, letzter Atbsatz). «

4) Die Durch-fuhr hat in geschilossenen Zügen ohne jede
Verziögerung sowie ohne Um-, Aus- oder Zuladung in plom·-
bi-ert-en Wagen zu erfolgen

e.)

D. ‑

. Aussfushrverbote der in Frage kosmtmenden Staaten werden
hierdurch nicht berührt. Die Ausfushrerslanbnis ist ebenso wie
Die sonst notwendig-en sVsosrlagen (Einfuhr: und. fäöurchifu‘hrerbaubB
nis, Annahmeerklärusng beanstandeter Trasnssporte u-sw.) von den
Escnfuhrsern unmittelbar einzuholen Eine Vermittelung seiten-s
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nicbf etwa nurgebrannfe Gerste.
Gebranntes Getreide, wie es zuweilen von den Hausfrauen selbst geröstet wird,
und sogenannte Gersten- oder Roggenkaffees sind kein Mahkaifee und können
diesen niemals ersetzen. Sie sind auch nur „scheinbar“ unilziieiier ais dieser. in
Wirklichkeit wird beim Selbströsten meist mehr verbrannte, als der Preisunter-
schied gegenüber wirkiichem Maizkafiee,jemais ausmachen könnte, von der
geringeren Ergiebigkeit und mangelnden Güte des einfach gebrannten
Getreides im Vergleich zum wirklichen Malzkaffee ganz abgesehen.

Aber auch „Malzkaffe“ an sich und »Habt-einem Malzkaifee“ sind noch
lange nicht dasselbe. In Kann-seiner Maizkaffee—Fabriken, den größten
der Welt, wird eine sorgfältig auserlesene Malz-Gerste nach einem über
Ist-Jahren erprobten Spezialverfahren so sachgemäß behandelt,
daß bei der Vorbereitung nnd Röstung nichts von den wertvollen
Nährstoffen der Gerste verloren geht. und ein aromatischer
Wenigeseinnaek in höchster Voilendung einem wird.

  

Deshalb ist. tatsäehiicli. , / ‑. . .
.. o .

Nur echt in diesem Paket mit . -WWc. .
Kneippbild und Unterschrift. ‚
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ides Presußischen Ministerium-s fiir Landwirtschaft Domänen und
Forsten osder der Grsenztierärzte findet nicht statt.

Der Minister fiir MndinschFst, Domancn iund Fosrften
J. .

Unterschrift
L. I. 7475. Oel s-, den 8. Oktober 1922.

Vorstehensd werden die neuaiufgestellteu Bestimmungen uber

Ein- und D.i-irchfu,l)sr von aiissländifichem Schlachtvieh zur Kennt-

nie”; gebracht. , · _ -  

-Die beamtetsen Tierärzte und alle sonst bei der Kontrolle

»der Durchführung der Ein-L unisd Durschsfuhrbsestinimnngen betei-

ligten Beamten haben Berichte über etwaige dabei beobachtete

Mißstände und Verstöße unter eingehender Darlegung des- Sach-

verhsalts an den Herrn Minister für Landwirtschaft, Domanen
und Forssten durch mein-e Hand weiterznreichen.

K.1..2682. Oel s, den 12. Oktober 19-22.

Einreichung von Vorschlagslisten zur Bildung .
eines Verwaltungsausfchnffes beim hiesigen Kreisarbeitd

nachweis.
Das am 1. Oktober D735. in Kraft tretende Arbeits-nach-

weisgetsetz viom 22. Juli d. J. sieht nach- §§ 7, 8, 9, 10 und 63
vor, »daß bei idem Krieisiarbeitsnsaehsweieamt sein Verwaltungs--
andsschusz gebildet werden soll. Derselbe soll sich aus- 8 Arbeit-
gseberu.,, 3 Arbeitnehmern und ebenso-viel Stellvertretern zu-
fasmmensetzensp Die Besisitzer werd-en vsorliäufig auf etwa G» Mo-
nate gewählt, iniixfsien Reichs-deutsche, im Besitz der bnrgerlichen
Ehrenrechte fein, sein Mindestalter von 24 Jahren haben, und
im Bezirk mindestens 6 Monate wohn-haft oder beschäftigt fein.
Sie verwalten ihr Amt ehrenamtlich. Unter den Beisitzsern
sollen sich auch Frauen befinden.

Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmser-Organisationen sowie
wirtschaftlich-e Vereinigungseu wollen mir Vorschlags-hfteii bis
zum 25. Oktober d. I. einreichen.

Der Vorsitzendc des-« Kreisarbeitsnachweisantes., _
Die Ortsbehsörsden ersuche ich, vorstehende Bekanntmsachnng

sofort ortsiiblich bekannt zu machen,

1.. I. Hist O eils, den 11. Okt-o"b-er«1.9s22.
Neuvcranlagung zu den Kosten Der Laindtvirtfchaftskammer für

das Jahr·1922.
Mit Genehmigung des Miniilfteiriusing-«- fiir Liasnidwirtschaft,

Dosniiiinsen und Foirssten erhebt die Landwirtschaftskammer im
laufenden Rechnungsjahr eine Umlage Von 100 Prozent des
Grundftenerreinertrages, nnd zwar 75 Prozent als ordent-
lichen-, und 25 Prozent als einmaligen außerordentlichen
Beitrag. .

Den Ortsbsehörden worden zinr Erreichnunig nnd Einziehuing
dieser Beiträge die im Viorjashrse aufgestellt-en siöebelixsten "iigbser-
sandt. Die Bieitriagsshiihe für die in zelnen ZathJ«nug-sipf«lichtigen
ist unter Benutzung der «se-de«r .Hebsesli«fte bei-liegenden Tabelle ·3«u
errechnen li‘llib in Spalte 11. der Hebelistxe einzutrakgeu So-
weit die Herelitftieu infolge non Veränderungen im Grundbesitz
berichtigt werden miissen, soll die-s "«utn1er. Beachtung der allge-
meinen Bemerskungen asuf dem Hieb-elsissteniooridrinck -g-e·;s«ci;-eheii.

Erlsäxnternd wird dazu hervor-gehoben: '
21) Land-wirtfchsarftkich gewichte ßc'i‘nxDer-eien der Kirchen- .«n-nsd

Schiulgemeisnsden sinid gsruinidlfäitzslich nicht beistriakgjssfrei, so-
fern-· 'fiir. dies-e Liegenfchsasften sonst die Vor-arisse-dringen fiir
Heranziekhiusng zu de r Kasinniierkbeitr«"cig-en bestoben »
Bseifitzunzgsem die sich aiuif mehre-re Ortsbeizirike verteilen und
deren Esisgseustiiimer außerhalb des Kanisuiersbezirks wohnen,
werden an den snsaich dem Betriebs-nnifsanig l)-astiptfä-chli»eh-
interessierten Ort in die Hebeslisste aufgenommen. ·
Den gegenwärtigen Zeitsvesrihkä Ttnissen -.ent!ssp«r·echend man
auch die Landwirtfehasftsskainiimer bemüht sein, ihre Aussi-
geben unter dem Gefichstsspnsnikt iäinßerxster Sparsamkeit
aiusf das Alle rxtisotwendigiste zsn bie«schrsäin«ken.-s... Aus diese-m
sGrnitide ist es derselben- nischit lmehr möglich, Die Hse"b·e:gkes-
büshr von 2 Ptrsoizent »den Ortskbeihtörtden saillgenisein weit-er

» zu gewähren Die letzte Generakvserisaemnilung hat in
Abänderung der stiisslherigen Bestimmung-en beschlossen,
die-se Entfchiädigning sooin jetzt aib nur noch den Mkagisstraten
und Gemeindeviorständen zusuibillsigem fiir die Gutsbezirke
Etojnnnt sie aslso grusndtfätziliich nicht mehr in Frage

· Wegen der außerordentlich schwierigen Finanzlagc richte
ich an Die Ortsbehörden das dringende Ersuchen, die Griech-
nung und Einziehung der Beiträge mit möglichster Beschleuni-
gung vorzunehmen « «

- Gleichzeitig mit Den Hebel-isten werden mehrere
behörden die Prüfungisibemerbungsen des Ja- res 1’921 mit dem
Ersuchen iitb«er.sandt, diese ivon den betreffen-dient Stellen im Zu-
isamsmenshankg mit dem jetzigen Eisnzielhiingssgeschärft zu " erledigen

l)

V

Orts-«  

nined etwaige Nachzahlungen iziuisamimen mit den Beiträgen fiiv
das Jsaihr 1922 cun Die hiesige Staatliiche Kreislkasse ib-zsw. an die-
Hasuptkaisse der Laintdwirtsschiasftsikamsmer in Bresslaiu asbrynfuihrsen,.
Die Hie-bsetlissten jedoch- mir ei'n-gyn'reichen'. « -

Der Landeshauptmann. B r e sla n» 18. September 1922.

VlIa 1655 XI.

Uebertragbarc leutarmnt (Amaemie).

Im Ansichtan iain mein Schreiben vom 2-8. «Mär.z- 1922
—— VIl a. 429 XI —- reife ich elrgeibenfr "mit, daß- Der Provinz-zinle-
-aussfschsu«ß- in seiner Sitzung vioin 11. September 1922 infolge
der weiter fortgeschritneuen Gsesldentwerten-nng ‚wie ssokigst b I-
schlossen hat:

-,,Dser nach- dem Beschluku des Pratoinziasliasussschnfses Dom
.175. Msä rz 1922 ails Beihilfe fiir Eisnihnkfer·, Die an übertrug-
barer BsbustIasrnisut (Am-«aemies) gefallen über zur Tier-hiiitu«ng des
Fallen-Z not-geschlachtet world-en- sind-, festgesetzte Höschestbetrag
svson vier Fünftel ran-n 50 000 Miasrk = 40 0E00 Mark wir-d
mit Riiickssichst auf die Weitere Gleltdenttrerrucng asusf vier
Fiinftel von 100 000 Mart 80 000 Mark erhöht nnd
zwar einen 1. Aingulst 1‘922 aib. _ .

Die-se .Hi"«:-cl;istgreuze gilt unter Zugrund-elieigiuiug eines
notierten asinrlichen Preises von 2000 Eliisaerik fsiir 50 Kilo-
grainm Rogxgen ( Bresslasuer Hö-cl;-Ist:iiot·iz). Bei jeweiligen
Ver-äuderuuigen des asls Ipli-a.szlstab sang-enout-vierten Rossi-gen-
preifess ein-Den sich die Hidchsstgrensze der fraglichen Beihilfen
ohne weiter-es entsprecchenid.«

Sich darf noschsmials daran-f rhin/meifen, dass; wie-se Hidehstgirxeiize
nur sfiisr Die gefallenen oder notgefchlachteten Pferde gilt, nicht
aber für die mit mein-er ;Z’ii:stiiiiiiiiisiig orkdsnungånisäszsig abge-
schlaschteten Tiere.

Den Herrn Lande-at serssusche ich ergeben-st, den nor-erwähnt-en
Beschluß des Prsovjnziiasliacnstsschntsses durch Vsröffentixichtung im
streisdlatt bekannt zu machen -

Unterschrift » «
L. l. 753. Oels, den 11. Oktober 1922.

Dass Eingang-J erwälhnte Schreiben ist im Kreisbsliatt vom
28. April D. 35. — Kreislbslastt S. 93 ——— veröffentlicht worden

0..-....—w...“

Oel-s» »den 12. Oktober 1922.

- 2. Erinnerung. . .
Mit der Erledigung meiner Kreisebxlattverfiisgungen Ivsom

1.6. September (K«r-eisibla—tt Seite 216) und vom 5. Oktober
(Kreis-b«latt Seite 224) betreffend die Ein-sendung seiner Nachwei-
sung der im Bezirk tätig-en sseslblständigken Handwerker sind noch
im Rückstande die Polizeiverwaltung Oels, die Gemeinden
Allerheiligen, Bufelwitz, Jackfchöuau, Ienkivitz, Langenhof,
Lang-ewiefe, Berichten, Ludwi.gsdorf, Maliers, Medlitz, Klein-
und Mittel Miihlatfchiitz, Ndr. Mühlwitz, Netsrhe, Neudorf b. J.,
Neuhof b. R., Bang-au, Klein Peterwitz, Reefetvitz, Sind-mitz,
Schirmin Schleibitz, Ndr. Schwellen Ssehiönau, Schützen-dors,
Sechskiefern, Sibyllenort, Wabnitz, W-o-itsdorf, Würtemberg,
Zantoch, Zessel und Klein Zdllnig, die Güter Vorstadt Vernstadst,
Bogschiitz, Bohrau, Buchwald,« HerzoigL und Frei-Anteil Sauers-
dorf, Cunzendorf, Fürsten- und Groß Ellguth, Griittensberg,
Höuigcrm Ksaltvsor«werk, Korfchlitz, Knrzwsitz, Lsampersdosrf,
Laub-sky, Lusdwiigxsdsorf- Neudorf b. BL, Neuhans, Neuvsorwc"r·k,
mein: und Schloß Orts-, Säften-mixte, Patschskey, Pontwitz, Bestel-
ivitz, Riathe,«Reesewitz, Nieder- und Ober Schwalben), Schmoll-
sehntz,;Sp-ahlit;, Stein, Strehlitz, Säßwinkel, Tschsertwitz, Nieder-
Wabnitz, Weidenbach, Klein Weigelsd-orf, Wilhelminenosrt und
Würtemberg. »

stch sehe dein Ein-gang- Der Nachtwseisnnsgen bz-ws. der Fehl-
ankzeigieu nunmehr bis zum 20. D. M. entgegen-.

L. I. 743i6. «

L. I.- 6786.

Oe il s-, deu- 1.1. Oktober 1922.
Orden nnd Ehr-enzeichen.

Die Bestimmungen über Rxsiiekgiaibe der Orden und Ehr-ens-
zeichen sintd noch in Kraft. « .. « .

Ajlle infolge Ablebens der Inhaber ersstasttxnngxsfäklliqsen
thusszeischniutngem soweit sie nicht bestsimsmsnngsgsemsäß rvkons fder
Yismcbgaslve ausgeschllsossen sind, oder soweit sie nicht non den Be-
sitz-ern schon bei Lebzeiten bätusflsich erworben wi.i«r«den«z, oder Von
den Hinterblieben-en noch erworben werden, sind an den Staat,
der sie ans feinen Mitteln beschafft und den Beiliehenen nur
‚an eisneni bestimmten Zwecke geliehen bei, wieder ziuriilckzzngebenx
» . Die Orts-pol-»szeiibseihörsden des-s Kreises- beiaiuftrage ich, Die
Standesbeaanten ihres Bezirks zu erfrischen, bei asllien Todmsesk
dnngken von Personen, die im Besitze von Ortden und Ehren-
zeichen sind, mich ‚3m benaichrichtigeti.

Sich lwerde alsdann das weitere vier-a-n-Jiaissent.
—--t—-- .-
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7· Oele-, den 11. Oktober 1«9«22.
« Kohlenhdchstpreise.

Der Höchftpreis heträigt bis atuf weiteres
stur Ober«f-.ch)lesifche Stteinlfohtlen 400 Mk je ZW-ruler
für Vratunfsohlen--Brt-"f.etts 350 Mk. je Zentner.

Der Vorsitzende des Kreisausschust.

Oels, den 11. Oktober 1022.
Zuschläge zur Wohnungsbauabgabe.

Die noch mit d«··.et Zahlung der Ztttfchllsäge zur Wohnung-Iden-
a«tbg-abe ftir das erste Halbjahr des Rechnungsjahres 1922 rück-
ständig-en- Geistteisutdetvorfttände und Herren Gutstvorstehet werden
an die Abfiihrnng der fälligen Betrage an die Kreiskommunal-
lasse bis spätestens 20. Oktober erinnert-.

Der Vorsitzende des Kreisausschusfes.

« Berlin, den 9. Augutft 1022.
Naich einer von hier vorliegenden Nttchrichtt des Herrn

Otbserprii·f·isdentett, Lamsnxdestkritninatlpolizei zttt K ö n i gs b e r g
herrscht in den- Politischen Gebieten au der rusfi schen Grenze
Cholera g e ftat h r. Des ltomtntsfattn zur Bekamplfunsg 00111
Epidemien in 311110109I (1olsen) hat autf den Baihnlhöfen hie-kannt-
gemacht, daß allte Reifettden, die zur rttffifchen Grenze wollen,
im Befitzte eines- Cholestatutpfsclttttnet fein müssen R«e«i«fende, die
in Zülgsenangetroffen werden ututd nicht istu Befistze eines Jutpf-
fscheittses find, tuiitffett fich zweclts Jtnpfuntg eine Reif-einun-
brechuutg von 5 bis 0 Tagen gefallenlassen.

Der Staatskommissar für öffentliche Ordnung
gez. “E 9191111111 11 11

 

I. 716013. O«e.«ls, den 11. Oltobesr ;1922.
Natch Mitteilung der Ltattdswirtschaftsskaxmmter in Breslau

liegen derselben die Wtiisl)·ler«l.i«ft·ett »der Gemeinden
Stadt Orts-, Ber-utfttadt, Gemeinde, Gsetttseiinldse Z«u-lisu·s«hturg,s

Buch-wald, B«u-ck«o-ttti-n«tille, Criotnpufsch, Dörndorf, Allt Elltgtttk«l),
Fürsten Elligutch, Groß E-llgttt·tl), Neu Esllgsttt«·hs, 0511301113, Girtutttel,
G·örlitz, Groß Griatben J«arlfcl;·ött·tttt, Jäutschtdorf J·tt.sittshrg,
Korfch«litz, Krafchetn 3111119131911,29",11111erä'1001'f“9311:11g911I101, Lauge-
-w-ite·f-e, Leuchten, Loifichsswitz, ottdlwtctT-dor.f, Si)tt(tiliers., SJJcittell
‘JJIüIyIntIcIflIIg, Niedre Miihslwitzs, Ober Muhlwttz, Netsschie, Ostw-
winie, ’«tanigaiu, LatfchI91), ““1911’59, Potttw«itz, 2.10111111'EI111) 15, “111191319111,
Rothe, Saetau, Sucdewitz, Schleibitz, Sch«nta«rfe, 919111 Sschutollseu,
Nieder S-ch.·tttollett, . Ober Schntollett, Schtöttau, Si·chtoi-erfse,
·Spalhli-tz, 6111111113911,619111,.‚1190015 Stronn, Sttfzwtnkel
1110912110011,“311911111110,“110111119Igge1'1111g, “2331-1101110,“1291109110990, Gron
Weitgeklstdsotf E1711III)19I1111111911101t, Z-a-n·to-cl),« effel, Ziegelhof, Gron
Zblltnig, .""’«lsei-n Zdllsuisg Zttscklaiu, Varuthe tviosn den am 2-7. Fe-

 
 

trorgensatnnten Gemeinden lvon den dott vorliegenden Wähleris
liften A"bs-chriften zu fertigen und mir ntisttodten Htebelliistten der
Lantdwtttfchalfttobamtuerbtettratgse des Jahres 1922 einztutteichenr

..J.-Nr L. _.I 7331. Oesls, den 11. Oktober 1922
Errichtung von baulikheu Anlagen in der Nähe von

Munitionslagerräunteu
Der Etltatfz des Herrn Preußifichen “0111111119191 fiir Volls-

1001I)If1111)1't 10110111 5. Aspritl 19122 ——— II 9.1039 M. f. V.
111.14101 M. f. H. u. G. — betreffen-d tdie Errichtung von-
bctultichen Anlagen in der Nähe 01011 Mittuitionstint.fbtewa·hrtttngs-
räumen —- tnitgeteitlt dttrtch Ktteisthlastttoerfütgttxng tvsoxtn 15. Mtai
1922 — L. I. 3245 —-— S. 107 —— bezieht fich« nur atttf die
Aufbewahrun tttilllitärifchter “1121111111011. Fiir dass Latgern nicht
tnislitärifcher Sprengftolftfe (z. “B. fiir Vergwetke, Steisnibrijtche)
außerhalb der Herstellung-flattert- find etwhetttcle Vorschriften
in ftclerhettsipoltsetltchet Hinsicht noch nicht erlassen. Derartige
Spreutgstofxftliager werden tttur auf Widerruf Zittg·-ela..ffeu Die
Gsettehuisigutusg wir-d w·itderr.ufien, wetun die Vsherätnderuntg der
Umgegend dass Ltasger ntichtt tueht als zu tasfig etscheinen läßt.

Auf dieAPolizeiberordnsung 1110111 15. November 1882
(AttttsbtbattS.3()lt) mache ich attsftnterfifattt.

I... I. 75-30. O e 'I s, den 110. Oktober 11922.

Vfg. d .M. d .J. vom 27. September 1922 —- II G 2674
2. August, betr. Vereinsauflösungg

Auf Grund des § 1 des Gesetzes zur Durchführung der
Artikel 17178 des- Friedtenssvertratgeis Vom 22. März 1921
(21.05. Bll.S.235) 110100 tnit quft«iut·«·ut·ung det Retthtgtegteruutg
sdie “I‘tsereinigung »B«is3nmrcfbttnd« in H 11.19 hierdurch fiir auf-
gsetlost erklärt:

“EM-0119111019 fich an dem uttustuexsht ictiufgelösten Bunde als-
“.IJ‘1thUsied beteil«tgen, werden getnäfzt § »l- dest Gesetzes mit Geld-
ssttafte bis zu 50 000 Mtctttk otdset mit Festung bis zu drei Mo-
ustttetts oder mit Gefautgnsis bis zur gleichen Dauer Wbetstraft

—-

 

L. I. 6928. Oie l s, den 12. Oktober 1022..
· h » Berichtigung. _

Ju- 1111911191 {111911'210I9111I119I111111tm1111101111111 vtom 5. ·Moder
d.Zs Seite 224 betr. Autragsformular auf Beschäftigung aus-
ländischer Landsarbeiter muß es statt 1922——1923 beißen.

Oele-,
Berichtigung

Zur Sttetahltctttvetsutgttntg vom ·). d. Nits streisblatt Seit-e
223 1111113, es- autftatt »Beanstandung« Beantragttng tton Wunder-
gewerbeseheinen fiir das Kalenderjahr 1923 heiß-en

1.. I. 7033. den .12. Oftobser 1022

 brutar v. Js. stattgefunden-en Ltrnsdwit«tf«cht.tifts«farttttttserwtthlsen
nicht vor. L-. 7332. Oel3., den 112. Oft-oder 1922

Bezutgttehintettd atztf meinte Kreisbtbattderfiitgusttsg vom 20. Ja- Berichtigung.
nutar tv.»,J«st. ff Kreistbtlatt Seite 27 — niaich idelr jede Gemeinde zn meiner Titetcsblattbekrtunttnechtunq von-t- 3. Oktober-
estinie Wscthlet·lt·st-e atufzufttellien shatte,· erfnche ich die Vorstände der 1922 — L I. 731?2 — muß es ftsatt Einsiitze Zinssätze cheißentg

Der Land-rat . «
Dr. Unckell. «
 

tfti  
‘B. hält den Bruch von
zurück, ohne Feder, auch

im Ba nhosshotel

Ililillllll III
Dr. Winterhalters bahnbrechende Erfindung D. N.

Von La are-te verordnet, ärztlieh begutachtet.
in Oels nu-

den 14 Oktober. von 8—7 Uhr-.
Fachm. Anfertigung genau dem Bruch entsprechend.

untenhherauf garnntiert
nachts bequem. im Krieg

Bin
Sonnabend

 

Plßkßl! Mitesser!
Kostenlog gebe ich jed· gern
Qlusfunftübereineinfaches,
oft wunderbare-«- Mittel.

Frau M. Poloni
Donovan-G 71 Schließfach 186

Metallbetten
Stahlmatr., Kinderbetten
dir.san Priv Katal; l7 L frei
Eisenmöbelfab. Suhl(1ltitk 1

Nachdem alle andeteu Mitte ver Iaaten

fele det thront-che-

 

 

bat Dhermcner’I Alter-Wal-

 

In wen m 1111111 Apotheke- Drogektnt

 

Asthma
kann geheilt werdens
Sprechstunden in Breslon..
Teichstr. 12.110 chpt.. link-,
ied.Donnergt. v.10—-1 Uhr
Dr. met-. IIIboMs,

Spezialarzt,
« Beriln 6.28.11.

Hierein-Wie
meclschctwc Ek-
folae 9939191. So
äußert sich Dr-
m90. W. tu F«
811: nacbbebnblg.
11': Heisa-Orm-
besonmö zu empf.  M Batfiiumim.

 


